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Kurztitel 

Vereinsgesetz 1951 

Kundmachungsorgan 

BGBl. Nr. 233/1951 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 66/2002 

§/Artikel/Anlage 

§ 20 

Inkrafttretensdatum 

10.11.1951 

Außerkrafttretensdatum 

30.06.2002 

Text 

  § 20. Von keinem Verein dürfen Beschlüsse gefaßt oder Erlässe ausgefertigt werden, welche dem Strafgesetz 
zuwiderlaufen, oder wodurch nach Inhalt oder Form der Verein in einem Zweige der Gesetzgebung oder 
Exekutivgewalt sich eine Autorität anmaßt. 


